
 

 

 

 

 

Informationsbericht Nr. 4 vom 8. Juni 2020 
 

An die Präsidenten / Präsidentinnen der Vereine des FSSV 
An alle Schützen und Schützinnen des FSSV 
 
Einige Auflagen sind aufgehoben worden. Der SSV hat sehr seine Weisungen entsprechend 
angepasst.  
 
Jeder Schützenverein bleibt dafür verantwortlich, dass die Weisungen des SSV eingehalten 
werden. 
 
Da es nicht immer sehr einfach ist, Dokumente auf der Internetseite des SSV zu finden, sind 
diese hier aufgelistet: 
 

• Umsetzung im Breitensport (gültig ab 6. Juni) 

• Organisation im Schiessstand (neu) 

• FAQ  
 
Diese 3 Dokumente können hier heruntergeladen werden. 
 
Beste Grüsse 
 
 
 

 Freiburgischer Sportschützenverband 
 

Der Präsident 

 

http://www.sftsfssv.ch/wp-content/uploads/2020/06/Document-info-4-d.pdf



